
 

Bereinigter Beschlussesentwurf für die Schlussabstimmung vom 15. Dezember 2020 

Voranschlag 2021 (SGB 179/2020) 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe b und Artikel 37 Absatz 1 

Buchstabe c der Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861), §§ 20, 23 und 43 des Gesetzes über die 

wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 20032), § 5 des Steuergesetzes vom 

1. Dezember 19853), § 128 Absatz 2 des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 19784), 

§ 24 Absatz 2 des Strassengesetzes vom 24. September 20005), nach Kenntnisnahme von Bot-

schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1344), be-

schliesst: 

I. 

1. Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von 

Fr. 2‘396'368‘929.--, einem Ertrag von Fr. 2‘374‘878‘693.-- und einem Aufwandüberschuss 

von Fr. 21‘490‘236.-- sowie die Ziele der Produktegruppen der Globalbudgets der Erfolgs-

rechnung werden genehmigt. 

2. Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von 

Fr. 131‘400‘000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 17‘041‘257.-- und Nettoinvestitionen von 

Fr. 114‘358‘743.-- wird genehmigt. 

3. Im Jahre 2021 wird der Steuerfuss für die natürlichen Personen auf 104% und für die juristi-

schen Personen auf 100% der ganzen Staatssteuer festgelegt. 

4. Aus dem Ertrag der 2021 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die 

Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 17,5% in die Spezialfinanzierung „Natur- und Hei-

matschutz“ ein. 

5. Der Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils sowie der Globalbeitrag Hauptstrassen 

werden vollumfänglich der Strassenbaurechnung zugewiesen. 

6. Vom Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA werden 50% der Stras-

senbaurechnung zugewiesen. 

7. Das Eigenkapital von Spezialfinanzierungen wird nur verzinst, wenn das Gesetz eine Verzin-

sung ausdrücklich vorsieht. 

II. 

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Der Beschluss ist im Amtsblatt zu publizie-

ren. 

 

Im Namen des Kantonsrates 

      

Daniel Urech Dr. Michael Strebel 

Präsident Ratssekretär 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 ________________  
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